HANDITEL

Der FÖD Soziale Sicherheit, Dienst der Beihilfen für Personen mit Behinderung hat HANDITEL, eine automatische Telefonauskunft zu Gunsten der Personen mit Behinderung, eingeführt.

Dieses System ermöglicht es dem behinderten Menschen, für den es eine Akte in unserem Dienst gibt:

· Auskünfte über den Stand der Untersuchung seiner Akte ein​schließlich der Daten eventueller Zahlun​gen zu erhal​ten. Zu diesem Zweck ist die vollständige Eintra​gungsnummer erfor​derlich: Ge​burtsdatum (6 Ziffern) und Akten​nummer (6 Ziffern). Infor​ma​tionen über die medizinische Akte werden nicht gegeben.

· einem Angestellten des Dienstes Änderungen der Anschrift, des Zivilstands und der Einkünfte mitzuteilen.

Darüber hinaus ist das System eben​falls jeder Person zugänglich, die Auskünfte über Beihilfen für Personen mit Behinderung und gewisse Steuer​vergünsti​gungen und soziale Vorteile möchte, die gewährt werden können.

HANDITEL erteilt Auskünfte in der vom Anrufer gewählten Sprache: Deutsch, Französisch oder Nieder​ländisch, und dies mit einer klaren und angenehmen Stimme.
Es funktioniert mit jedem Telefon. Anweisungen zur Benutzung von HANDITEL werden automatisch zu Beginn des Gesprächs erteilt.
Rufnummern:

Deutsch

02/548.08.20
Französisch

02/548.08.00
Niederländisch
02/548.08.10

CONTACT CENTER

Rufnummer: 02/507.87.99

Fax: 02/509.81.85

NOCH EIN GUTER RAT

Wenn Sie persönlichere Informa​tionen zu Ihren Problemen bevor​zugen oder wenn diese über den Rahmen dieses Handbuches hinaus​gehen, können Sie sich jederzeit an die Sozialdienste (oder ÖSHZs) der Gemeinden wenden. In den meisten Fällen können Ihnen dort die erwünschten Auskünfte erteilt werden. Für bestimmte Vorteile sind dort auch die erforderlichen Antrags​formulare verfügbar.
Kann Ihnen bei der Gemeinde nicht geholfen werden, so können Sie sich an die Sozialdienste der Kranken​kassen oder direkt an die Dienststelle für Personen mit Behinderung (siehe Sechster Teil), die Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (siehe Dritter Teil) oder den Service bruxellois francophone pour personnes handicapées (siehe Vierter Teil) wenden, je nachdem, ob sich Ihr Wohnsitz auf dem Gebiet der Deutschsprachigen Gemeinschaft, der Französischen Gemeinschaft oder der zweisprachigen Region Brüssel-Hauptstadt befindet.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur gestattet unter Angabe des Vermerks: "Auszug aus dem "Handbuch für Personen mit Behinderung", herausgegeben vom FÖD Soziale Sicherheit - Dienst der Politik für Personen mit Behinderung - 2003".

